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Gerhard Graf
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Gerhard Graf nimmt zu dem Entwurf wie folgt Stellung:

Stellungnahme im Begutachtungsverfahren zum
Ministerialentwurf des Innenministeriums, mit dem das
Sicherheitspolizeigesetzes, das BundesstraRen-
Mautgesetzes 2002, die StraBenverkehrsordnung 1960
und das Telekommunikationsgesetzes 2003 geandert
werden (326/ME)

Netzsperren
Ich bin gegen eine EinfUhrung von Netzsperren in §17 Abs 1a TKG-E.

Diese Art der Zensur untergrabt das Grundrecht auf freie Meinungsaulierung
und ist ein unverhaltnismaBiges Mittel mit enormen Missbrauchspotential. Die
Entscheidung, auf welche Inhalte zugegriffen werden kann oder ob mein
Datenverkehr manipuliert wird, darf nicht ein Internetprovider treffen. Der
Entwurf Iasst es ganzlich ungeregelt, ob, wann, wie, warum oder wie lange
welche Inhalte zensiert werden. Daruber hinaus ist das Sperren von Inhalten
kein geeignetes Mittel, um Probleme mit Pornographie,
gewaltverherrlichenden Darstellungen oder strafrechtlich relevanten
Urheberrechtsverletzungen im Internet zu I6sen.

Quick freeze

Ich bin gegen die Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung in Form von Quick
Freeze nach § 99 Abs. 1a bis 1f TKG-E.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft soll ein Telekombetreiber kiunftig
wieder Vorratsdaten flr bis zu ein Jahr speichern mussen. Somit kann diese
Uberwachungsmalinahme eingesetzt werden noch bevor ein Gericht
zugestimmt hat, da der Entwurf nach § 99 Abs. 1b TKG-E erst bei der
Beauskunftung der Daten, aber nicht bei der Speicherung auf Vorrat eine
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gerichtliche Bewilligung vorsieht. Jedoch wird bereits durch die Speicherung,
in Grundrechte eingegriffen, nicht erst durch die Beauskunftung.

Im Arbeitsprogramm der Regierung fand sich hier noch eine Pflicht,
falschlicherweise GUberwachte Personen beim Abschluss der MalBnahme Uber
ihre Uberwachung zu informieren. Diese Verpflichtung findet sich nicht im
Entwurf, stattdessen kann der Betroffene offenbar lediglich ein
Auskunftsbegehren nach Datenschutzrecht stellen, was in keiner Weise ein
Ersatz ware.

Daher kann ich so einem Gesetz nicht vorbehaltlos zustimmen. Zumindest
die Informationspflicht seitens der Behorden sollte in dem Gesetz verankert
sein.

www.parlament.gv.at



	Stellungnahme im Begutachtungsverfahren zum Ministerialentwurf des Innenministeriums, mit dem das Sicherheitspolizeigesetzes, das Bundesstraßen-Mautgesetzes 2002, die Straßenverkehrsordnung 1960 und das Telekommunikationsgesetzes 2003 geändert werden (326/ME)
	Netzsperren
	Quick freeze




